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nach Prüfung des Sachverhalts kann ich Ihnen mitteilen, dass die Bearbeitung ihres 
IFG-Antrags durch die Verwaltung des Bundesverfassungsgerichts nicht zu bean-
standen ist. 
 
Unabhängig von der Frage, ob es sich bei den durch Sie angefragten Informationen 
um solche aus der Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Verwaltungsaufgaben im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 IFG handelt, ist der Anwendungsbereich des IFG vorlie-
gend bereits nicht eröffnet. Wie Ihnen mit Schreiben vom 2. März 2017 bereits mitge-
teilt wurde, kann Auskunft oder Einsicht in Akten des Bundesverfassungsgerichts 
nach den Vorgaben des § 35b Bundesverfassungsgerichtsgesetz gewährt werden. 
Dies stellt eine abschließende und daher vorrangige Zugangsregelung im Sinne des 
§ 1 Abs. 3 IFG dar. Somit war ihr Auskunftsersuchen allein nach den Regelungen 
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes zu bewerten. 
 
Soweit sich Ihre Fragen vom 12. März 2017 darüber hinaus auf Einschätzungen und 
Bewertungen durch das Bundesverfassungsgericht beziehen, sind diese ebenfalls 
nicht als IFG-Antrag zu werten. Das IFG gewährt nach § 1 Abs. 1 lediglich Anspruch 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   
Besuchen Sie uns:  

Tag der Deutschen Einheit  
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auf Zugang zu amtlichen Informationen. Eine Amtliche Information ist nach § 2 Nr. 1 

IFG jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer 

Speicherung. Somit kommt es maßgeblich darauf an, ob eine sogenannte „verkör-

perte“ Information vorliegt. Dies können etwa Schreiben oder Ton- und Filmaufnah-

men sein. Allgemeine Fragen zu Rechtseinschätzungen oder Bewertungen gehören 

daher nicht dazu. Somit war die Verwaltung des Bundesverfassungsgerichts nicht 

gehalten ihre Fragen als eigenständigen IFG-Antrag zu werten. Ein Verstoß gegen 

das IFG, auf das sich meine Ombudsfunktion allein erstreckt, ist daher nicht festzu-

stellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Faßbender 
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